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Verordnung 
der Bundesregierung 

Aufhebbare Neunzehnte Verordnung zur Änderung 
der Außenwirtschaftsverordnung 

A. Zielsetzung 

1. Erhöhung von Freigrenzen bei der Ausfuhr. 

2. Präzisierung der Außenwirtschaftsverordnung bezüglich der 
Ausfuhr von dual use-Waren. 

3. Anpassung der Außenwirtschaftsverordnung an geänder te 
Sach- und Rechtslage im Ausfuhr- und Einfuhrbereich. 

4. Gewährleis tung der Fortgeltung der besonderen Exportkontrol-
len der Länderliste H für das frühere Staatsgebiet Jugo-
slawien. 

B. Lösung 

Änderung der Außenwirtschaftsverordnung 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 

Zugeleitet mit Schreiben des Bundeskanzlers vom 18. März 1992—021 (412) —651 09 —Au 151/92 —gemäß 
§ 27 Abs. 2 des Außenwirtschaftsgesetzes. 
Verkündet am 14. März 1992 im Bundesanzeiger Nr. 52. 
Federführend ist der Bundesminister für Wirtschaft. 
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Entwurf einer Neunzehnten Verordnung zur Änderung 
der Außenwirtschaftsverordnung 
Vom 11. März 1992 

Auf Grund des § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des Außenwirt-
schaftsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 7400-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, von denen § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 
durch das Gesetz vom 6. Oktober 1980 (BGBl. I 
S. 1905) neu gefaßt worden ist, verordnet die Bundes-
regierung: 

Artikel 1 

Die Außenwirtschaftsverordnung vom 18. Dezem-
ber 1986 (BGBl. I S. 2671), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 29. Januar 1992 (BAnz S. 513), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „viertau-
send" durch die Angabe „fünftausend" ersetzt. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird die Angabe „viertausend" 
durch die Angabe „fünftausend" ersetzt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Ist das Käufer- oder das Bestimmungs-
land bzw. das Land des Einbaus der Ausfuhr-
sendung in der Länderliste H genannt, so hat 
der Ausführer in der Ausfuhrerklärung zu 
versichern, daß er keine Kenntnis von einer 
rüstungstechnischen Verwendung der Waren 
oder Unterlagen zur Fertigung dieser Waren 
im Sinne von § 5 c hat. Dies gilt nicht, wenn 
nach dem der Ausfuhr zugrundeliegenden 
Vertrag Waren im Werte von nicht mehr als 
fünftausend Deutsche Mark geliefert werden 
sollen. " 

3. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen. 

b) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte 
„oder Grenzkontrollstelle" gestrichen. 

4. In § 17 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 werden im dritten 
Halbsatz nach dem Wort „sind" die Worte einge-
fügt: 

„ oder deren Ausfuhr nach § 5 c genehmigungsbe-
dürftig ist". 

5. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach der Angabe „5a," die 
Angabe „5c," eingefügt. 

b) In Nummer 8a wird folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„ausgenommen sind Hubschrauber, Hub-
schrauber-Leistungsübertragungssysteme, Gas-
turbinentriebwerke und Hilfstriebwerke 
(APUs) für die Verwendung in Hubschraubern 
sowie Ersatzteile und Technologie hierfür, 
wenn Bestimmungsland der Irak ist;". 

6. In § 19 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 wird jeweils vor 
der Angabe „§ 5a Abs. 1" das Wort „und" durch 
ein Komma ersetzt; nach der Angabe „§5a 
Abs. 1" werden die Worte „oder § 5c Abs. 1" 
eingefügt. 

7. § 20 a Abs. 2 wird gestrichen. 

8. § 20c Abs. 5 wird gestrichen. 

9. § 20d wird gestrichen. 

10. § 35 c wird gestrichen. 

11. In § 40 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 5" durch 
die Worte „§ 5 oder § 5a" ersetzt. 

12. § 50 wird gestrichen. 

13. In § 67 Satz 2 werden die Worte „je" und „dem 
Bundesminister für Verkehr und " gestrichen. 

14. § 70 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Nr. 1 wird nach der Angabe „6c" 
das Komma durch das Wort „oder" ersetzt; die 
Worte „oder § 20d Abs. 1 Satz 1" werden 
gestrichen. 

b) In Absatz 4 Nr. 17 wird die Angabe „50," 
gestrichen. 

15. § 71 wird gestrichen. 

16. Die Ausfuhrerklärung (Anlage A 1 zur AWV) wird 
wie folgt geändert: 

a) Die Angabe in Feld 44 „Nicht für militärische 
Zwecke im Sinne von § 5c AWV bestimmt" 
wird durch die Formulierung „Ich habe keine 
Kenntnis von einer rüstungstechnischen Ver-
wendung im Sinne von § 5c AWV" ersetzt. 

b) Auf der Rückseite wird in der Anleitung zum 
Ausfüllen des Vordrucks im zweiten Absatz die 
Angabe „4 000 DM" durch die Angabe 
„5 000 DM" ersetzt. 

In Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Dies gilt nicht, wenn nach dem der Ausfuhr 
zugrundeliegenden Vertrag Waren im Werte 
von nicht mehr als 5 000 DM geliefert wer-
den. " 
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17. Die Versand-Ausfuhrerklärung (Anlage A 3 zur 
AWV) wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe in Feld 44 „Nicht für militärische 
Zwecke im Sinne von § 5c AWV bestimmt" 
wird durch die Formulierung „Ich habe keine 
Kenntnis von einer rüstungstechnischen Ver-
wendung im Sinne von § 5c AWV" ersetzt. 

b) Auf der Rückseite wird in der Anleitung zum 
Ausfüllen des Vordrucks bei Ziffer 44 in 
Absatz 2 folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt nicht, wenn nach dem der Ausfuhr 
zugrundeliegenden Vertrag Waren im Werte 
von nicht mehr als 5 000 DM geliefert wer-
den." 

18. Die Anlagen A 5a und A 5b zur Außenwirt-
schaftsverordnung erhalten die Fassung der 
Anlage zu dieser Verordnung. 

19. In Länderliste D wird nach den Angaben zur 
Türkei folgende Angabe eingefügt: 

„Ungarn Ministerium für internationale Wirt-
schaftsbeziehungen der Republik Un-
garn 
Büro für Ausfuhrkontrollen 
Hold U. 17 
1054 Budapest". 

20. In der Länderliste E (Anlage L) wird in der Län-
derangabe „Republik Südafrika und Namibia" 
die Angabe „und Namibia" gestrichen. 

21. In den Länderlisten F 2, G 1 und G 2 (Anlage L) 
wird in der Länderangabe „Republik Südafrika 
und Namibia" jeweils die Angabe „und Namibia" 
gestrichen. Die Angabe „Namibia" wird jeweils 
nach der Angabe „Mosambik" eingefügt. 

22. Die Länderliste F 3 wird gestrichen. 

23. Die Länderliste H wird wie folgt geändert: 

a) Hinter der Länderangabe „Jugoslawien" wird 
ein „ * " eingefügt. 

b) Unter der Länderliste H wird folgende Fußnote 
eingefügt: 

„ * Jugoslawien im Sinne der Länderliste H 
umfaßt das Staatsgebiet Jugoslawiens am 
22. Dezember 1991." 

24. In der Anlage LV werden in Teil C im Text zur 
Kennzahl 994 die Worte „und Einkauf von Waren, 
die ohne einfuhrrechtliche Abfertigung im Rah-
men des Interzonenhandelsabkommens in das 
Währungsgebiet der DM-Ost geliefert werden 
sollen" gestrichen. 

Artikel 2 

Die in den bisherigen Anlagen A 1 und A 3 genann-
ten Vordrucke können in der bis zum Inkrafttreten 
dieser Verordnung gültigen Form noch bis zum 
31. Dezember 1992 verwendet werden. Die in der 
bisherigen Anlage A 5 a genannten Vordrucke kön-
nen in der bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung 
gültigen Form noch bis zum 31. März 1992 verwendet 
werden. 

Artikel 3 

Der Bundesminister für Wirtschaft kann den Wort-
laut der Außenwirtschaftsverordnung in der gel-
tenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt-
machen. 

Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Bonn, den 11. März 1992 

Der Bundeskanzler 

Der Bundesminister für Wirtschaft 
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Erläuterungen zum Ausfüllen des Antragsblattes A 5a/1 (Kurzfassung) 
Ausführlich« Erläuterungen sind gesondert erhältlich. 

Mit diesem Verdruck können nur Anträge auf Ausfuhrgenehmigung für sogenannte Embargowaren (Waren, Fertigungsunterlagen, Tochnologieunterlagen usw. nach Teil I der 
Ausfuhrliste - Anlage AL zur AWV - bzw. Waren und Unterlagen zur Fertigung dieser Waren, deren Ausfuhr nach § 5c AWV genehmigungspflichtig sind) gestellt werden ($ 17 Abs. 1 
Sau 3 AWV). 

Das Antragsblatt ist in Maschinenschrift auszufüllen (entweder im Durchschreibeverfahren oder identische Ausdrucke mittels Druckprogramm) und dem BAW in vierfacher Ausfertigung (Original sowie 
3 Durchschriften) einzureichen (die 4. Durchschrift ist zum Verbleib beim Antragsteller bestimmt) Die Antragsblätter dürfen nicht geknickt, geheftet, gestempelt oder mit sonstigen Beschriftungen versehen 
werden, da anderenfalls die maschinelle Lesbarkeit nicht gewährleistet ist. Der Versand sollte im kartonverstärkten Umschlag erfolgen. Das Antragsblatt ist unter Beachtung der Erläuterungen vollständig 
und wahrheitsgemäß auszufüllen. Nicht ordnungsgemäß und unvollständig ausgefüllte Anträge werden unbearbeitet zurückgesandt, wenn sie im Rahmen des EDV-gestützten Genehmigungsverfahrens nicht 
bearbeitungsfähig sind. 

Feld 1 : 

Die hier eingedruckte Antragsnummer ist in die ggf. beigefügten Antragsblätter A 5a/2, A 5a/W 
bzw. das Ergänzungsblatt A 5a/4 (dortige Felder 1) zu übertragen. Bei Rückfragen ist stets die 
ANr. anzugeben. 

N M 2: 

Das Datum dieses Antrags ist sechsstellig anzugeben (z B. 05 06 90). 

Feld 3: 

Bitte die jeweilige Anzahl der beigefügten Antragsblätter im zutreffenden Kästchen eintragen. 

Feld 4: 

Bitte Kennbuchstaben der beantragten AG eintragen: E = Einzel-AG. H = Höchstbetrags AG 
S = Sammel-AG 

Feld 5: 

Bitte Daten der beigefügten Endverbleibsnachweise (IC/EVE, Staatsauftrag) und ggf. vorhandenen 
KWK8-6enehmigung eintragen 

Feld 6: 

Bitte angeben, wenn dem Antrag Prospekte usw. beigefügt sind. 

Feld 7: 

Bitte Telefondurchwahl-Nummer und Name eines Ansprechpartners, der telefonische Rückfragen über 
diesen Antrag beantworten kann, sowie ggf. Ihr Aktenzeichen angeben. Ihr Aktenzeichen erscheint 
i. d. R auf der Ausfuhrgenehmigung und kann daher auch als .firmeninterne Postleitzahl' dienen. 

Feld 8: 

Die Angaben zum Antragsteller sind vollständig zu machen. Antragsberechtigt ist nur der Aus-
führer. Anführer ist, wer Waren nach fremden Wirtschaftsgebieten verbringt oder verbringen läßt. 
Liegt der Ausfuhr ein Ausfuhrvertrag mit einem Gebietsfremden zugrunde, so ist nur der gebiets-
ansässige Vertragspartner Ausführer. Wer lediglich als Spediteur oder Frachtführer oder in einer 
ähnlichen Stellung bei dem Verbringen von Waren tätig wird, ist nicht Ausführer Bitte die Zoll-
nummer des Antragstellers (soweit bereits zugewiesen) eintragen. Ggf. das Kästchen .keine Zoll-
nummer' ankreuzen 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist zulässig (dann bitte auch Antragsblatt A 5 a/2 
ausfüllenl). 

Feld 9: 

Die Angaben zum Empfinger (Endverbleib der Ware) sind vollständig zu machen. Als Firmen-
nummer verwenden Sie bitte (soweit vorhanden) Ihre interne Kundennummer, der die für das Be-
stimmungsland zutreffende Lindernummer (vgl. Länderlisten A/B und C. Anhang zur Ausfuhr 
liste — getrennt durch Bindestrich - voranzustellen ist (z. B. 400-123456). Verwenden Sie für 
denselben Empfänger immer nur dieselbe Firmennummer. Bei "Branche/Akthritit des Empfin-
gers' machen Sie bitte kurze Angaben über das Betätigungsfeld (Wirtschaftszweig) des Empfän-
gers. Bitte ankreuzen, wenn der Empfänger identisch mit dem Käufer ist. 

Empfinger ist der gebietsfremde Abnehmer, bei dem die Waren gebraucht oder verbraucht, bear-
beitet oder verarbeitet werden sollen; ist dieser nicht bekannt, so gilt als Empfänger die letzte 
bekannte Person oder Firma, die die Waren erhalten soll. 

Bestimmungsland ist das Land, in dem die Waren gebraucht oder verbraucht, bearbeitet oder 
verarbeitet werden sollen; ist dieses Land nicht bekannt, so gilt als Bestimmungsland das letzte 
bekannte Land, in das die Waren verbracht werden sollen. 

Die Fragen a) bis e) sind durch Ankreuzen des zutreffenden Kästchens zu beantworten. 

Die Fragen a), b) und c) dienen der Klärung, ob die Ware bei dem in Feld 9 genannten Empfänger 
endgültig verbleibt oder von diesem - ggf. erst nach Be- oder Verarbeitung - an Dritte weiter-
geliefert wird; ggf. erforderlich werdende zusätzliche Angaben bitte in Feld 17 (Blatt A 5a/2) oder 
auf gesondertem Blatt machen. 

Feld 10: 

Das Feld Warenbeschreibung reicht für die Beschreibung einer einzigen Warenposition aus. Sind 
mehrere Waren Gegenstand des Ausfuhrantrages, so sind dem Antragsblatt A 5a/1 die erforder-
liehe Anzahl von Antragsblättern A 5a/W (Warenbezeichnung) beizufügen, die jeweils Platz für 
die Beschreibung von 3 Waren bieten. 

Zunächst ist anzukreuzen, ob sich der Ausfuhrantrag auf die Lieferung einer Ware, von Fertigungs-
untertagen oder von Technologieuntertagen bezieht. Waren sind alle beweglichen Sachen, die 
Gegenstand des Handelsverkehrs sein können, und Elektrizität (ausgenommen sind Wertpapiere 
und Zahlungsmittel). SOFTWARE gilt als Ware, wenn sie in verkörperter Form (z. B. auf Diskette) 
ausgeführt wird. 

Fertigungsunterlagen sind Unterlagen zur Fertigung einer in der Ausfuhrliste genannten bzw. nach 
§ 5c AWV genehmigungspflichtigen Ware, sei es der kompletten Ware oder eines Teils dieser Ware. 

Tochnologieunterlagen sind Unterlagen über die in Teil I der Ausfuhrliste in einzelnen Nummern 
bzw. deren Unterpositionen benannten Technologien, technischen Daten und technischen Verfahren 
(.warenunabhängige' separate Technologiepositionen). 

(Auf Vorbemerkung 2 und 3 zu Teil I der Ausfuhrliste sowie die ergänzenden Ausfüh-
rungen in den ausführlichen Erläuterungen wird hingewiesen!) 

Unter Typ/Modell/Programmname/Werkstoff-Nummer geben Sie bitte nur die Im Handel 
übliche Typ- usw. Bezeichnung der zu liefernden Ware an. Unter Hersteller ist nur dessen Name 
und nicht die Anschrift anzugeben. Als Warenbezeichnung ist die übliche Handelsbezeich-
nung der Ware anzugeben., die ggf. durch weitere Angaben zu ergänzen ist, damit die eindeutige 
Identifizierung der Ware und ihre Einreihung in die Ausfuhrliste möglich ist. Geben Sie daher 
keine aligemeinen Warengruppenbezeichnungen an, wie sie z. B. im Warenverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik verwendet werden. 

Dem Antrag sind die Ware betreffende Prospekte und technische Datenblätter beizufügen, soweit 
vorhanden (vgl. ausführliche Erläuterungen wegen weiterer Unterlagen, die ggf. für bestimmte Aus-
fuhren benötigt werden). 

Als Maßeinheit ist die nach dem gültigen Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik für die 
betreffende Ware vorgeschriebene besondere Maßeinheit (z. B. Stück, Meter usw.) zu ver-
wenden ; ist eine solche nicht vorgeschrieben, so geben Sie die Im konkreten Ausfuhrfall (z. B. 
im Ausfuhrvertrag) tatsächlich verwendete Maßeinheit an. Es ist die exakte Menge anzugeben; 
ungenaue Angaben, wie "ca." genügen nicht. Branchenübliche Mengentoleranzen können be-
rücksichtigt werden, wenn sie im Antrag angegeben werden (z. B. 1000 bis 1100 kg). 

Unter Nr. der Ausfuhrliste ist die exakte Ausfuhrlistenposition (möglichst mit der zutref-
fenden Unterposition, z. B. 0201 bl) anzugeben Bei Anträgen nach § 5c AWV ist hier ein-
zutragen § 5c AWV, solchen Anträgen ist immer das Ergänzungsblatt A 5a/4 beizufügen. 

Daneben ist die für die beantragte Ware zutreffende Warennummer des geltenden Waren-
verzeichnisses für die Außenhandelsstatistik anzugeben. 

Wert einer Ware ist das dem Empfänger in Rechnung gestellte Entgelt, in Ermangelung eines 
Empfängers oder eines feststellbaren Entgelts der statistische Wert i. S. d. Vorschriften über die 
Statistik des grenzüberschreitenden Warenverkehrs. Ist der Wert in ausländischer Währung ver-
einbart, so ist dieser unter Verwendung des am Tag der Antragstellung geltenden Kurses in DM 
umzurechnen. In den letzten drei Zeilen von Feld 10 ist die vom Empfinger beabsichtigte Ver-
wendung der Ware so genau wie möglich anzugeben (bei Werkzeugmaschinen, z. B. : Her-
stellung von Turbinenschaufeln für Überschallflugzeug Typ XY) Eine möglichst genaue Beschreibung 
des Verwendungszwecks ist insbesondere bei Ausfuhren in Länder außerhalb der OECD wichtig Kompli-
zierte Sachverhalte sind ggf. auf einem besonderen Blatt zu erläutern. 

Feld 11 : 

Bei Art der Ausfuhr (und sonstige Angaben) ist das jeweils zutreffende Kästchen (ggf auch 
mehrere) anzukreuzen Bei Ersatzteillieferungen ist die Antragsnummer (Genehmigungs-
nummer) der früheren Genehmigung anzugeben, mit der die Ware geliefert wurde, für welche die 
Ersatzteile bestimmt sind. Bei vorübergehender Ausfuhr sind Zweck und voraussichtliche Dauer 
anzugeben. Das Kästchen .Sonstiges' ist anzukreuzen, wenn keine der vorgegebenen Fallgruppen 
zutrifft: Angaben über die Art der Ausfuhr sind dann im nebenstehenden Leerfeld zu machen. 

Feld 12: 

Die Erklärung des Antragstellers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben und die 
wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen bezieht sich auf sämtliche Antragsblätter (A Sa/1, 
A Sa/2, A Sa/W, A 5a/4) und gegebenenfalls sonstige Anlagen. Können die im Antrags-
blatt A Sa/2 (Felder 15 und 16) gestellten Fragen nicht mit .nein" bzw. .nicht bekannt* 
beantwortet werden, so sind diese Fragen unter Verwendung des Antragsblattes A 5a/2 
zu beantworten! 

Die Fragen in Feld 15 des Formularblattes A 5a/2 lauten: 

a) Ist die beabsichtigte Lieferung ein Beitrag zu einem bestimmten Projekt? (Ja/Nein/Nicht bekannt) 

b) Haben Sie für andere Lieferungen zu diesem Projekt schon einen Antrag 
auf Ausfuhrgenehmigung gestellt? (Ja/Nein/Nicht bekannt) 

Die Frage in Feld 16b des Formularblattes A 5a/2 lautet: 

Haben Sie Anhaltspunkte dafür, daß die Lieferung der beantragten Waren 
und/oder Unterlagen für sich genommen oder gemeinsam mit anderen 
eigenen oder fremden Lieferungen für die Entwicklung oder Herstellung 
von oder im Zusammenhang mit: 

1) Waffen, Munition oder Rüstungsmaterial (Teil I Abschnitt A der Aus-
fuhrliste) (Ja/Nein) 

2) Materialien, Anlagen oder Ausrüstungen für kerntechnische Zwecke 
(Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste) (Ja/Nein) 

3) Raketen (Ja/Nein) 

verwendet wird? 
Der Antrag ist vom Antragsteller (oder Bevollmächtigten) handschriftlich zu unterschreiben und 
mit dem jeweiligen Firmenstempel zu versehen. 

Die Brundsätze der Bundesreglerung zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Exporteuren 
von Kriegswaffen und rüstmgsrelevanten Gütern sind zu beachten. Danach muß der Antrag 
immer dem AUSFUHRVERANTWORTLICHEN zurechenbar sein, sofern es sich um einen Antrag auf 
Ausfuhrgenehmigung für Waren oder Unterlagen handelt, die im Teil I Abschnitt A, B, D, E oder 
Abschnitt C, wenn Bestimmungsland ein Land der Länderliste H ist, handelt. 
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(Rückselte [bzw. separates Abschreibungsblatt] der Ausfuhrgenehmigung/Durchschrift der Ausfuhrgenehmigung A 5 b/1) 

Für zollamtliche Eintragungen 

Tag der 
Abschreibung 

Nummer der 
Ausfuhrerklärung 

oder 
Versandausfuhrerklärung 

Pos. Nr. / 
Lfd. Nr. 

ausgeführte Ware(n) 
genehmigter 
Maßeinheit 

hrte Ware(n) 
Wert (soweit 

wertmäßige Abschreibung 
vorgeschrieben) 

Dienststempel 
der 

Versandzollstelle 

1 2 3 4 5 6 
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Bitte nicht knicken, heften, stempeln oder sonstige Beschriftungen anbringen! 
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Bitte nicht knicken, heften, stempeln oder sonstige Beschrifturïgen anbringen! 



Deutscher Bundes tag — 12. Wahlper iode Drucksache 12/2285 

Erläuterungen zum Ausfüllen des Antragsblatts A 5a/2 (Kurzfassung) 
Ausführliche Erläuterungen sind gesondert erhältlich. 

Das An t ragsb la t t ist in M a s c h i n e n s c h r i f t auszu fü l len (en tweder im Durchschre ibever fah ren oder iden t i sche Ausdrucke m i t te l s D ruckp rog ramm) und dem BAW in dreifacher Ausfertigung (Or ig inal sowie 
1. und 2. Durchschr i f t ) e inzure ichen. Die An t ragsb lä t te r dür fen nicht gekn ick t , gehef te t , ges tempe l t oder mi t sons t igen Besch r i f t ungen versehen werden , da anderen fa l l s die masch ine l le Lesbarke i t n icht 
gewähr le i s te t ist. Der Versand sol l te im kar tonvers tä rk ten Umsch lag e r fo lgen . Das An t ragsb la t t ist unter Beach tung der Er läu terungen vo l l s tänd ig und w a h r h e i t s g e m ä ß auszufü l len . N ich t o rdnungsgemäß und 
unvo l l s tänd ig ausgefü l l te Ant räge we rden unbearbe i te t zurückgesandt , w e n n sie im Rahmen des EDV ges tü tz ten Genehmigungsver fah rens nicht bearbe i tungs fäh ig s ind 

Feld 1 : 

Tragen Sie hier b i t te die Antragsnummer des zugehör igen An t ragsb la t t s A 5a/1 ein. 

Feld 2: 

Bi t te das Antragsdatum des zugehör igen An t ragsb la t t s A 5a/1 e in t ragen. 

Feld 8: 

Bi t te nur die Zollnummer sow ie Name/Firma des An t rags te l le rs - ohne Anschrift - angeben. 

Feld 13: 

Dieses Feld ist nur dann auszufüllen, w e n n der Aus fuhran t rag durch e inen Bevollmächtigten 
des Aus führers geste l l t w i rd und /ode r ein Zustellungsbevollmächtigter e ingescha l te t ist, an den 
die A u s f u h r g e n e h m i g u n g gesch ick t we rden sol l . Das j ewe i l s Zu t re f f ende ist anzukreuzen. Anzuge-
ben ist ( sowe i t vorhanden) die Zollnummer des Bevollmächtigten oder Zustellungsbevoll-
mächtigten 
Feld 14: 

Das Feld Käufer ist nur dann auszufüllen, wenn ein vom Empfänger (Endverb le ib) ab-
weichender Käufer in das Aus fuh rgeschä f t e i ngescha l t e t ist. 

Als Firmennummer des Käufers sol l die be im Aus führe r ve rwende te in te rne Kundennummer an-
gegeben werden , der die fur das Käufer land zu t re f fende Länder-Nr. — get renn t durch e inen B inde 
s t r ich — voranzus te l len ist (vgl. E r läu te rungen zu Feld 9, Blat t A 5a/1). Verwenden Sie fur den-
se lben Käufer immer nur d iese lbe F i rmennummer . 

Käuferland ist das Land, in dem der Geb ie ts f remde ansass ig ist, der von dem Geb ie tsansäss igen 
die Ware erwi rb t . Im übr igen gi l t als Käu fe r land das B e s t i m m u n g s l a n d 

Bei Branche/Aktivität des Käufers bi t te kurze Angaben über dessen Be tä t i gungs fe ld (Wi r t scha f t s 
zwe ig ) machen . Die Frage nach der kap i ta lmäß igen oder persone l len Verb indung oder Ver f lech tung 
bi t te durch Ankreuzen des zu t re f fenden Kas tchens bean twor ten . 

Feld 15: 

Die unter a und b ges te l l ten Fragen zu e inem evtl. Pro jek tbezug des Aus fuh rgeschä f t s b rauchen 
Sie nur dann zu beantworten (durch Ankreuzen des zu t re f fenden Käs tchens) , wenn Käufer 
oder Empfänger der Ware in einem Land ansässig sind, das NICHT Mitglied der Organi-

sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist. Die Mi tg l i ede r 
dieser Organ isa t ion sind in der Länder l is te A /B (Abschn i t t II der An lage zum AWG) mi t e inem 
Stern (*) kenn t l i ch gemach t . Unter Projekt ist jedes Vorhaben zur Ers te l lung oder Erwe i te rung 
einer E inr ich tung oder e iner M e h r h e i t von E in r ich tungen mi t g e m e i n s a m e n Z w e c k (z. B. Err ichtung 
eines S tah lwerks ) zu vers tehen. Zu t re f fenden fa l l s geben Sie bi t te den Projektnamen oder die 
Kurzbeze ichnung sow ie ggf auch die Antragsnummer des letz ten f rüheren Aus fuh ran t rags in 
den j ewe i l i gen Leer fe ldern an. 

Bei Anträgen nach § 5c AWV sind in d iesem Feld keine Angaben zu machen , so lchen An t rägen 
ist immer das Ergänzungsb la t t A 5 a / 4 be izu fügen. 

Feld 16: 

Die Frage 16a ist u. a. dann mi t „ ja" zu bean twor ten , w e n n der zugrunde l iegende Aus fuhrver t rag 
in mehre ren Tranchen zu er fü l len ist und für jede L ie fe rung ein gesonder ter Ant rag auf Ausfuhr-
genehmigung geste l l t w i rd . Die Frage ist auch dann zu be jahen, w e n n für die g le iche L ie ferung, 
die Gegens tand d ieses An t rages ist, schon e inmal e in Ant rag auf A u s f u h r g e n e h m i g u n g geste l l t 
wurde , der z. B. vom BAW abge lehn t w o r d e n ist oder vom Ant rags te l le r zu rückgezogen wurde . In 
d iesen Fäl len ist in dem Leer fe ld die A n t r a g s n u m m e r des le tz ten f rüheren An t rags anzugeben. 

Zu Fragen 16 b)1) bis b )3 ) : 

Hier ist anzugeben, ob Sie Anhaltspunkte dafür haben, daß die zu l ie ferden W aren oder Unter 
lagen IN IRGENDEINER WEISE (direkt oder indirekt, für sich genommen oder gemein-
sam mit anderen eigenen oder fremden Lieferungen, mittelbar oder unmittelbar) für 
die Entwicklung oder Herstellung oder auch nur im Zusammenhang mit den unter b)1), 
b) 2) oder b) 3) genannten Waren, Anlagen oder Ausrüstungen verwendet werden. 

Bei Anträgen nach § 5c AWV s ind in d iesem Feld ke ine Angaben zu machen , so lchen An t rägen 
ist immer das Ergänzungsb la t t A 5 a / 4 be izu fügen. 

Feld 17: 

Hier s ind sonstige Anmerkungen/Bemerkungen zu machen , sowe i t in den j ewe i l i gen Fe ldern der 
An t ragsb lä t te r A 5a/1, A 5 a / 2 , A 5 a / W n icht vo rgeschr ieben w i rd , daß d iese Angaben en tweder 
in e inem dor t igen Leer fe ld oder auf e inem gesonder ten B la t t zu m a c h e n sind. 

Vor dem j ewe i l i gen Text bi t te angeben, zu w e l c h e m Feld die zusätz l i chen Angaben gemach t we rden 
(z. B. : Zu Feld 10, lfd. Nr. 3, Nr. der Aus fuhr l i s te ). 
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Bitte nicht knicken, heften, stempeln oder sonstige Beschriftungen anbringen! 
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Erläuterungen zum Ausfällen des Antragsblatts A 5a/W (Kurzfassung) 
Ausführliche Erläuterungen sind gesondert erhältlich. 

Das Antragsblatt ist in Maschinenschrift auszufüllen (entweder im Durchschreibeverfahren oder identische Ausdrucke mittels Druckprogramm) und dem BAW in dreifacher Ausfertigung (Original sowie 
1. und 2. Durchschrift) einzureichen (die 3. Durchschrift ist zum Verbleib beim Antragsteller bestimmt). Die Antragsblätter dürfen nicht geknickt, geheftet, gestempelt oder mit sonstigen Beschriftungen ver-
sehen werden, da anderenfalls die maschinelle Lesbarkeit nicht gewährleistet ist. Der Versand sollte im kartonverstärkten Umschlag erfolgen. Das Antragsblatt ist unter Beachtung der Erläuterungen voll-
ständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Nicht ordnungsgemäß und unvollständig ausgefüllte Anträge werden unbearbeitet zurückgesandt, wenn sie im Rahmen des EDV-gestützten Genehmigungsverfahrens 
nicht bearbeitungsfähig sind. 

Feld 1 : 
Tragen Sie hier bitte die Antragsnummer des zugehörigen Antragsblatts A 5a/1 ein. 

Feld 2: 

Bitte das Antragsdatum des zugehörigen Antragsblatts A 5a/1 eintragen. 

Feld 8: 

Bitte nur die Zollnummer sowie Name/Firma des Antragstellers — ohne Anschrift - angeben. 

Feld 18: 
Die dem Antrag auf Ausfuhrgenehmigung beigefügten Antragsblätter A 5a/W sind fortlaufend 
durchzunumerieren. Die laufende Nummer des jeweiligen Antragsblatts ist in dem Leerfeld zu ver-
merken (z. B. 01. 05.11 usw.). 
Feld 10: 
Warenbeschreibung: 
Antragsblatt A 5a/W reicht vom Platz her aus für die Beschreibung von drei verschiedenen Waren-
positionen. Sind mehrere Waren Gegenstand des Ausfuhrantrages, so sind weitere Antragsblätter 
A 5a/W zu verwenden. 

Zu den einzelnen Unterfeldern: 

LFD. NR.: 

Jede Warenposition, die Gegenstand des Ausfuhrantrages ist. erhält eine fortlaufende Nummer, 
die in dem jeweiligen Leerfeld einzutragen ist. Die erste Ware, die im ersten Feld des ersten 
Antragsblatts A 5a/W beschrieben wird, erhält die lfd. Nr. 02 (Warenposition lfd. Nr. 01 befindet 
sich bereits auf Antragsblatt A 5a/1) ; die weiteren Warenpositionen auf dem ersten Blatt A 5a/W 
erhalten die lfd. Nrn. 03, 04. Bei der Verwendung mehrerer Antragsblätter A 5a/W wird die fort-
laufende Numerierung beibehalten, d.h., die erste Ware auf dem zweiten Blatt A 5a/W hat die lfd. 
Nr. 05, die erste Ware auf dem dritten Blatt A 5a/W erhält die lfd. Nr. OB usw. 

Hinsichtlich der weiteren Unterfelder vgl. die Erläuterungen zu Blatt A 5a/1 (Feld 10). 

Das Unterfeld 
ANGABE DER VERWENDUNG DER WARE BEIM EMPFÄNGER (Feld 9) ist nicht auszufüllen, 
wenn der Verwendungszweck identisch mit dem einer anderen in diesem Antrag beantragten 
Ware ist. In diesem Fall bitte nur die zutreffende LFD. NR. im rechten Unterfeld angeben. 
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An das 
Bundesamt für Wirtschaft 
Referat VI A 2 
Frankfurter Straße 29-31 
6236 Eschborn/Ts. 

Antragsvordruck A5 a/3 

Erklärung über die Zeichnungsberechtigung 
im Rahmen der Verantwortungsübernahme des „Ausfuhrverantwortlichen" 

gemäß den Grundsätzen der Bundesregierung vom 29. November 1990, 
ergänzt am 30. Januar 1991 
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Erläuterungen zur Anlage 1-3 

Die Erklärungen nach Anlage 1 - 3 sind unter Beachtung der nachfolgenden Erläuterungen vollständig und in Maschinen-
schrift auszufüllen. 

Zu Unternehmen: 

Hier ist die vollständige Firmenbezeichnung anzugeben in der Form, in der sie im Handelsregister eingetragen ist. 

Zu Zoll-Nr.: 
In Anlage 1 und 2 sollten hier al le Zoll-Nummern (erforderlichenfalls auf einem Beiblatt) aufgeführt werden. In Anlage 3 nur 
die Zoll-Nummer bezüglich des konkreten Ausfuhrgeschäfts. 

Zum Datum der Benennung bzw. der Zeichnungsdelegierung: 
Bei der nach Anlage 2 jährlich gegenüber dem BAW abzugebenden Erklärung über die Delegierung der Zeichnungsberech-
tigung ist zur Fristeinhaltung das Eingangsdatum beim BAW ausschlaggebend. Das Datum der Erklärung nach Anlage 2 
muß innerhalb der letzten 12 Monate vor Antragstellung liegen. 

Zu Antrags-Nr/Aktenzeichen des Antragstellers: 

Eine Antrags-Nr. muß nur angegeben werden, wenn der Antrag unter Verwendung der Antragsformulare A5a, A5a/2 und 
A5a/W (ab 1. Juli 1991 vorgeschrieben) gestellt wird. 

Die Nennung des Aktenzeichens des Antragstellers sollte gewährleisten, daß bei Nachfragen schnellstmöglich ein mit dem 
Antrag vertrauter Ansprechpartner erreichbar ist. 
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Stand 1,1.1992 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Erhöhung der Freigrenzen für Genehmigungen 
nach § 5 Abs. 3 AWV 

Nach § 5 Abs. 3 AWV ist bislang die Ausfuhr von 
Waren des Teils I Abschnitt C der Ausfuhrliste in 
ein Land der Länderliste A/B genehmigungsfrei, 
wenn nach dem der Ausfuhr zugrundeliegen-
den Vertrag Waren im Wert von nicht mehr als 
4 000 DM geliefert werden sollen. Die Genehmi-
gungsfreiheit gilt nicht für besonders sensible 
Waren gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 AWV. Zur Vermei-
dung überflüssiger Belastungen der Wirtschaft 
wird künftig bei Ausfuhren von Waren des Teils I 
Abschnitt C im Wert von bis zu 5 000 DM grund-
sätzlich auf eine Genehmigung verzichtet. 

Mit der Änderung des § 5 Abs. 3 Satz 1 AWV kann 
in § 9 Abs. 3 AWV bei der Ausfuhr von Waren bis zu 
5 000 DM auf eine zollamtliche Behandlung ver-
zichtet werden. 

2. Präzisierung der AWV bezüglich der Ausfuhr von 
dual use-Waren 

Die Umsetzung der Genehmigungspflicht für 
dual use-Waren (§ 5 c AWV) hat mehrere Unklar-
heiten aufgeworfen. Diese werden durch die Ände-
rungen der AWV, der Ausfuhr- und der Versand-/ 
Ausfuhrerklärung behoben (§ 9 Abs. 5, § 17 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 1, § 19 Abs. 1 und 3 AWG). 

Bei der Einführung der Genehmigungspflicht für 
Transithandelsgeschäfte für alle Waren des Teils I 
der Ausfuhrliste für Nicht-Mitgliedstaaten der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung in § 40 AWV wurden Waren des 
Teils I, Abschnitte A, B und C, deren Ausfuhr im 
Rahmen von Transithandelsgeschäften bereits 
nach § 5 AWV genehmigungspflichtig ist, von der 
Genehmigungspflicht nach § 40 AWV befreit. Die-
ser Grundsatz soll einheitlich für die Ausfuhr aller 
Waren im Sinne des Teils I der Ausfuhrliste gelten. 
Daher wird die Befreiung in § 40 Abs. 1 Satz 2 
AWV auf Waren erstreckt, deren Ausfuhr im Rah-
men von Transithandelsgeschäften bereits nach 
§ 5 a AWV genehmigungspflichtig ist. 

3. Anpassung der AWV an geänderte Sach- und 
Rechtslage 

Durch die deutsche Einigung, den Zeitablauf, das 
Auslaufen internationaler Abkommen, die Über-
prüfung von Meldevorschriften und die Unabhän-
gigkeit Namibias sind mehrere Bestimmungen der 
AWV und ihrer Anlagen überholt (§10 Abs. 3 
Satz 2, § 20a Abs. 2, § 20c Abs. 5, §§ 20d, 35c, 50, 
67 Satz 2, § 70 Abs. 3, § 71, Länderliste F 3) bzw. 
bedürfen der Änderung (Länderlisten D, E, F 2, G 1 
und G 2). I 

Nach den Positionen 1462 und 1471 der Ausfuhrli-
ste ist die Ausfuhr von Hubschraubern, Hubschrau-
ber-Leistungsübertragungssystemen, Gasturbinen-
triebwerken und Hilfstriebwerken (APUs) für die 
Verwendung in zivilen Hubschraubern sowie von 
Ersatzteilen und Technologien hierfür sowie die 
Ausfuhr von bestimmten Einspritzdüsen für Brenn-
stoffe, Oxidatoren und anderen Flüssigkeiten für 
zivile Hubschrauber genehmigungspflichtig, wenn 
Käufer- oder Bestimmungsland der Irak ist. Dem 
widerspricht, daß § 19 Abs. 1 Nr. 8 a AWV in der 
derzeit geltenden Fassung generell die Ausfuhr 
von gewarteten nicht-militärischen Beförderungs-
mitteln oder Teilen davon von der Genehmigungs-
pflicht befreit. Um sicherzustellen, daß die Befrei-
ungsvorschrift nicht für Ausfuhren in den Irak gilt, 
wird daher die Lieferung von Hubschraubern, 
Hubschrauber-Leistungsübertragungssystemen, 
Gasturbinentriebwerken und Hilfstriebwerken 
(APUs) für die Verwendung in Hubschraubern 
sowie von Ersatzteilen und Technologien dafür in 
den Irak von der Befreiung des § 19 Abs. 1 Nr. 8 a 
AWV ausgenommen. Wegen des derzeit geltenden 
Irak-Embargos wird die Bestimmung erst nach 
dessen Aufhebung relevant werden. 

4. Fortgeltung der besonderen Exportkontrollen der 
Länderliste H für das frühere Staatsgebiet Jugosla-
wiens 

Durch Einfügung einer Fußnote zur Länderliste H 
wird sichergestellt, daß die besonderen Exportkon-
trollen der Länderliste H bei Ausfuhren in das 
frühere Staatsgebiet Jugoslawiens fortgelten. 

5. Die vorgesehenen Anpassungen an die geänderte 
Sach- und Rechtslage führen für die betroffene 
Wirtschaft zu keinen meßbaren kostenmäßigen 
Mehrbelastungen bzw. Entlastungen, da sie im 
wesentlichen formaler Art sind. Infolgedessen wer-
den auf Grund der Maßnahmen auch keine preis-
lichen Auswirkungen erwartet. 

B. Im einzelnen 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 

Die Vorschrift sieht eine Erhöhung der Genehmi-
gungsfreigrenze für die Ausfuhr von Waren im Sinne 
von Teil I Abschnitt C der Ausfuhrliste in Länder der 
Länderliste A/B von derzeit 4 000 DM auf 5 000 DM 
vor. Die Genehmigungspflicht für besonders sensible 
Waren gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 AWV bleibt unbe-
rührt. 
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Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Aufgrund der Erhöhung der Genehmigungsfrei-
grenze auf 5 000 DM in § 5 Abs. 3 Satz 1 AWV wird in 
§ 9 Abs. 3 AWV der Grenzwert für die Befreiung von 
Ausfuhrsendungen von der zollamtlichen Behand-
lung von 4 000 DM auf 5 000 DM angehoben. 

Zu Buchstabe b 

Der Wortlaut des § 9 Abs. 5 AWV wird dem Wortlaut 
von § 5 c Abs. 1 AWV angeglichen. In einem zusätzli-
chen § 9 Abs. 5 Satz 2 AWV werden entsprechend 
§ 5 c Abs. 2 AWV Ausfuhren von Waren im Werte von 
nicht mehr als 5 000 DM, die von der Genehmigungs-
pflicht nach § 5 c AWV ausgenommen sind, auch von 
der Erklärungspflicht nach § 9 Abs. 5 AWV befreit. 

Zu Nummer 3 

Durch die deutsche Einigung sind Grenzkontrollstel-
len überholt. Die Bezugmaßnahmen auf Grenzkon-
trollstellen in § 10 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Nr. 1 AWV 
werden daher gestrichen. 

Zu Nummer 4 

Die Ermächtigung des § 17 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 AWV 
an das Bundesamt für Wirtschaft, für Genehmigungen 
nach §§5 und 5a AWV durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger die Verwendung von Vordrucken 
verbindlich mitzuteilen, wird auf Genehmigungen 
nach § 5c AWV erweitert. 

Zu Nummer 5 

Buchstabe a fügt § 5 c AWV in den Kreis der Vorschrif-
ten ein, von denen § 19 Abs. 1 AWV Befreiungen 
vorsieht. 

Buchstabe b nimmt die Lieferung von Hubschrau-
bern, Hubschrauber-Leistungsübertragungssyste-
men, Gasturbinentriebwerken und Hilfstriebwerken 
(APUs) für die Verwendung in Hubschraubern sowie 
von entsprechenden Ersatzteilen und Technologien in 
den Irak von der generellen Befreiung der Lieferung 
nicht militärischer Beförderungsmittel von der Befrei-
ung des § 19 Abs. 1 Nr. 8 a AWV aus. 

Zu Nummer 6 

Die Vorschrift nimmt § 5 c Abs. 1 AWV in die Liste der 
Genehmigungsvorschriften auf, bei denen nach § 19 
Abs. 3 AWV die Befreiungen nach § 19 Abs. 1 AWV 
nur eingeschränkt gelten. 

Zu Nummer 7 

Die Vorschrift sieht die Streichung von § 20 a Abs. 2 
AWV vor, der durch Zeitablauf überholt ist. 

Zu Nummer 8 

Die Streichung von § 20c Abs. 5 AWV ist wegen der 
Aufhebung von § 21 AWV durch Artikel 8 des Vertra-
ges zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik über die 
Herstellung der Einheit Deutschlands — Einigungs-
vertrag — vom 18. September 1990 in Verbindung mit 
Anlage I Sachgebiet F Abschnitt II Nr. 2.4 (BGBl. 1990 
II S. 889, 1009) erforderlich. 

Zu Nummer 9 

Die Streichung von § 20 d AWV ist nach dem Auslau-
fen des Internationalen Kakao-Übereinkommens 
(Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 70 vom 14. April 
1988) angezeigt. Die Einfuhr- und die Ausfuhrliste 
wurden bereits entsprechend geändert. 

Zu Nummer 10 

Die Streichung des § 35 c AWV ist ebenfalls durch das 
Auslaufen des Internationalen Kakao-Übereinkom-
mens angezeigt. 

Zu Nummer 11 

Die Vorschrift fügt § 5 a AWV neben § 5 AWV in § 40 
Abs. 1 Satz 2 AWV ein, um für alle Waren des Teils I 
der Ausfuhrliste, die im Rahmen eines Transithandels-
geschäftes ausgeführt werden, das Genehmigungser-
fordernis nach § 40 Abs. 1 Satz 1 AWV aufzuheben, 
falls ihre Ausfuhr bereits nach § 5 oder § 5 a AWV 
genehmigungspflichtig ist. 

Zu Nummer 12 

Von der Erhebung der Angaben gemäß § 50 Abs. 1 
und 2 AWV kann wegen veränderter schiffahrtspoli-
tischer Voraussetzungen abgesehen werden. Die den 
Meldepflichten nach § 50 Abs. 3 AWV zugrundelie-
genden EG-Bestimmungen sind durch die Entschei-
dung des Rates 90/543 vom 30. Oktober 1990 Ende 
1991 ausgelaufen. § 50 Abs. 3 AWV und die darauf 
beruhenden § 50 Abs. 4 und § 5 AWV können daher 
ebenfalls gestrichen werden. 

Zu Nummer 13 

Nach der Vorschrift entfällt die Übersendung einer 
Ausfertigung des Vordrucks „Einnahmen und Ausga-
ben der Seeschiffahrt" (Anlage Z 8) von der Landes-
zentralbank an den Bundesminister für Verkehr. Die 
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Übersendung des Vordrucks ist nicht mehr erforder-
lich. 

Zu Nummer 14 

Die Änderungen von § 70 Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4 
Nr. 17 AWV folgen aus der Streichung von § § 20 d und 
50 AWV. 

Zu Nummer 15 

Die Vorschrift sieht die Streichung von § 71 AWV vor. 
§ 71 AWV ist wegen Zeitablaufs überholt. 

Zu Nummer 16 

Die Vorschrift umfaßt Änderungen der Ausfuhrerklä-
rung. 

Buchstabe a formuliert Feld 44 entsprechend § 5 c 
AWV. 

Nach Buchstabe b wird in der Anleitung zum Ausfül-
len des Vordrucks im zweiten Absatz entsprechend 
der Neufassung von § 5 Abs. 3 Satz 1 AWV die 
Genehmigungsfreigrenze mit 5 000 DM angegeben. 
Außerdem wird in Absatz 3 entsprechend § 5 c Abs. 2 
AWV auf die Genehmigungsfreiheit der Ausfuhr von 
dual use-Waren im Wert von nicht mehr als 5 000 DM 
hingewiesen. 

Zu Nummer 17 

Die Vorschrift sieht entsprechende Änderungen der 
Versand-Ausfuhrerklärung vor. 

Buchstabe a lehnt die Formulierung von Feld 44 an 
§ 5 c AWV an. Nach § 13 Abs. 1 Satz 2, § 9 Abs. 5 AWV 
ist der Versender zu dieser Angabe verpflichtet. 

Buchstabe b fügt in die Anleitung zum Ausfüllen bei 
Ziffer 44 in Absatz 2 einen Hinweis auf die Genehmi-
gungsfreiheit der Ausfuhr von dual use-Waren im 
Wert von nicht mehr als 5 000 DM gemäß § 5 c Abs. 2 
AWV ein. 

Zu Nummer 18 

Die Vorschrift enthält die Neufassung der Vordrucke 
nach Anlagen A 5 a und A 5 b zur AWV. Hinsichtlich 
Druck und Verwendung der neu gefaßten Vordrucke 
wird auf die Bekanntmachung des Bundesamtes für 
Wirtschaft vom 18. November 1991 (Beilage zum 
Bundesanzeiger Nr. 228 vom 10. Dezember 1991) ver-
wiesen. 

Zu Nummer 19 

Mit Ungarn wurde der Austausch von Internationalen 
Einfuhrbescheinigungen vereinbart. Dem trägt die 
Einfügung von Ungarn in die Länderliste D Rech-

nung. Durch die Ausstellung von Internationalen 
Einfuhrbescheinigungen durch Ungarn bleiben die 
bestehenden Genehmigungspflichten für Exporte 
nach Ungarn unberührt. 

Zu Nummer 20 

Infolge der Unabhängigkeit Namibias wird in der 
Länderliste E (Anlage L) Namibia nicht mehr zusam-
men mit der Republik Südafrika aufgeführt. 

Zu Nummer 21 

Infolge der Unabhängigkeit Namibias wird auch in 
den Länderlisten F 2, G 1 und G 2 (Anlage L) Namibia 
als selbständiger Staat aufgeführt. 

Zu Nummer 22 

Infolge der Streichung von § 50 Abs. 3 AWV kann 
auch die Länderliste F 3 gestrichen werden. 

Zu Nummer 23 

Durch die Einfügung der Fußnote wird sichergestellt, 
daß die besonderen Exportkontrollen der Länderü-
ste H für alle Ausfuhren in das Gebiet Jugoslawiens 
nach dem Stand vom 22. Dezember 1991 gelten. 

Zu Nummer 24 

Die Meldepflicht in Anlage LV, Teil C im Text zur 
Kennzahl 994, zweiter Halbsatz ist durch die deutsche 
Einigung überholt. 

Zu Artikel 2 

Die Vorschrift regelt die Verwendung der bisher 
gültigen Vordrucke der Anlagen A 1, A 3 und A 5a. 

Zu Artikel 3 

Artikel 3 ermächtigt den Bundesminister für Wirt-
schaft, den Wortlaut der Außenwirtschaftsverordnung 
in der geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt 
bekanntzumachen. Die Bekanntmachung ist auf 
Grund der bisher erfolgten 18 Änderungsverordnun-
gen zur Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung 
vom 18. Dezember 1986 angezeigt. 

Zu Artikel 4 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verord-
nung. 




